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Herr
Bürgermeister
Bernhard Auinger
Im Hause


									Salzburg,01.August.2024

Betreff: „Luftsteuer“
	Anfrage gemäß § 21 GGO

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
In Wien wird immer wieder über die sogenannte Gebrauchsgebührenordnung gesprochen, oder wie diese Steuer auch oft genannt wird, die „Luftsteuer“. Zum Teil wurde diese Steuer dort bereits abgeschafft, da es sich kaum rechnet, diese Steuer für Unternehmen zu erheben. Deshalb haben wir folgende Fragen über die Gebrauchsgebühren in der Stadt Salzburg.

Ich stelle gemäß § 21 GGO folgenden
Anfrage:

1. Wie hoch ist die Durchschnittsbelastung für ein Unternehmen in Salzburg durch die 
„Luftsteuer“?
0. Wie hoch ist der Mindestbetrag, der eingehoben wird? Gibt es eine Untergrenze für die Einhebung, bei der auf die Vorschreibung verzichtet wird?
1. Wie hoch waren die Kosten der Stadt Salzburg in den letzten 5 Jahren, um diese Steuer einzuholen?
1. Wie viele Mitarbeiter sind in der Stadt damit beschäftigt, diese Steuer vorzuschreiben und die Zahlungseingänge zu prüfen
1. Wie hoch waren die Einnahmen der Stadt in den letzten 5 Jahren durch die Erhebung der Gebrauchsgebühren? 
2. Bitte um eine Auflistung der letzten 5 Jahre.
1. Handelt es sich bei der „Luftsteuer“ um eine sogenannte Bagatellsteuer?
3. Sind auch Privatpersonen von der Steuer betroffen? a.
3. Wenn ja, wie viel machen die Abgaben von Privatpersonen im Jahr aus? 
3. Wenn ja, bitte eine Auflistung der letzten 5 Jahre, wie sich die Einnahmen aufteilten. (Privater Haushalt/Unternehmen)  
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